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1. DOKUMENTATION DES BETEILIGUNGS- UND ABSTIMMUNGSVERFAHRENS 

 
Im Rahmen des Beteiligungs- und Abstimmungsprozess zum Managementplan für das FFH-
Gebiet DE 2334-307 „Halbinsel Reppin, Schwerin Mueß“ erfolgte insgesamt 1 öffentliche 
Führung durch das FFH-Gebiet mit Erläuterung der Ziele und Maßnahmen, 1 Termin zur 
Abstimmung mit der begleitenden Arbeitsgruppe (aus Vertretern der unteren Naturschutz-
behörde der Stadt Schwerin, der Landesforstanstalt M-V, des Forstamtes Gädebehn und 
dem Verfahrensbeauftragten) und 1 Abstimmungstermin vor Ort mit Vertretern der Stadtwirt-
schaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). 

In der nachfolgenden Tab. 1 sind alle Pressemitteilungen, Veranstaltungen und 
Abstimmungstermine, die im Zuge des Beteiligungs- und Abstimmungsprozesses 
durchgeführt wurden, aufgeführt. Die Ergebnisse der Abstimmungen sind in Protokollen 
festgehalten worden und liegen zusammen mit den Pressemitteilungen dieser 
Dokumentation als Anhang bei.  

Der jeweilige Entwurf des Grundlagenteils und der Entwurf der Endfassung des Manage-
mentplanes wurden jeweils zeitnah mit der Fertigstellung auf der Internetseite des StALU 
WM der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach Bekanntgabe des Planungsbeginns 
mit Schreiben vom 29.01.2016 durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg (StALU WM) als Verfahrensbeauftragter sind schriftliche Hinweise vom 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg (AfRL WM), vom Bergamt 
Stralsund sowie vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern (LALLF MV) eingegangen. Zum Entwurf des Managementplanes 
hat nur das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg (WSV) eine Stellungnahme 
abgegeben. 

 

In Tab. 2 ist die Berücksichtigung der Hinweise sowie Abwägung der Stellungnahme zum 
FFH-Gebiet „Halbinsel Reppin, Schwerin Mueß“ (DE 2334-307) dokumentiert. 

Tab. 1: Beteiligungsprozess  

Art der Beteiligung / 
Abstimmung 

Beteiligte Termin / Datum  Ort 

Bekanntgabe zum 
Planungsauftakt 
 

30 Adressaten – betroffene 
Behörden und Interessenvertreter 
 

29.01.2016 
Anschreiben 
per Mail durch 
StALU WM 

Pressemitteilung  
Beginn der 
Managementplanung für 
das FFH-Gebiet DE 2334-
307 „Halbinsel Reppin-
Mueß“ 

Breite Öffentlichkeit 24.02.2016 
 
 

04.03.2016 

Homepage 
StALU WM 
(PM 02/2016), 

Stadtanzeiger 
Landeshaupt-
stadt Schwerin 
(Ausgabe 
05/2016) 

Abstimmung 
Zwischenergebnisse mit 
begleitender Arbeitsgruppe 
 

Vertreter LFoA M-V, untere 
Naturschutzbehörde Stadt 
Schwerin, Forstamt Gädebehn, 
StALU WM, Flächenagentur M-V 
GmbH 

29.06.2016 StALU WM 
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Art der Beteiligung / 
Abstimmung 

Beteiligte Termin / Datum  Ort 

Veröffentlichung des 
Grundlagenteils im Internet  

Breite Öffentlichkeit  28.07.2016 Internetseite 
des StALU WM 

Pressemitteilung 
Einladung Öffentlicher 
Rundgang durch das 
Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet DE 2334-307 
„Halbinsel Reppin-Mueß“ 

Breite Öffentlichkeit 29.08.2016 Homepage 
StALU WM 
(PM 13/2016) 
 

Öffentliche Führung durch 
das FFH-Gebiet 

25 Teilnehmer 05.09.2016 Vorort  

Abstimmung mit SDS Vertreter Stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen Schwerin (SDS), 
StALU WM, Flächenagentur M-V 
GmbH 

10.09.2016 Vorort 

Pressemitteilung  
Veröffentlichung des 
Entwurfes des 
Managementplanes für das 
FFH-Gebiet DE 2334-307 
„Halbinsel Reppin-Mueß“ 

Breite Öffentlichkeit 15.09.2016 Homepage 
StALU WM 
(PM 18/2016) 
 

Veröffentlichung des 
Managementplan-Entwurfs 
im Internet  

Breite Öffentlichkeit  15.09.2016 
mit Möglichkeit 
der Stellung-
nahme bis zum 
14.10.2016 

Internetseite 
des StALU WM 
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Tab. 2: Dokumentation des Beteiligungs- und Abstimmungsverfahrens zum FFH-Gebiet DE 2334-307  

1 2 3 4 5 

Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung  

Amt für Raumordnung 
und Landesplanung 
Westmecklenburg 

vom 08.03.2016 

 Bewertungsergebnis 

Die FFH-Managementplanung ist nur mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar, wenn die Ziele (Z) der 
Raumordnung beachtete sowie Grundsätze (G) der Raumordnung 
berücksichtigt werden.  

Vorgelegte Unterlagen und Planungsinhalt  

Zur Bewertung haben ein Anschreiben zur Erstellung des 
Managementplanes sowie eine Übersichtskarte für das o.g. FFH-
Gebiet vorgelegen.  

Raumordnerische Bewertung  

Im RREP WM sind im Vorhabengebiet u.a. die folgenden 
Festlegungen getroffen:  
-   Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (G, PS 3.1.4 (1)) sowie 
-   Tourismusentwicklungsraum (G, PS 3.1.3 (3)). 

An das zu beplanende Gebiet grenzen folgende Festlegungen an: 
-   Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege auf 

Gewässern (G, PS 5.1 (4)), 
-   Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung (G, PS 5.1.2 

(4)) sowie 
- Regional bedeutsames Radroutennetz (G, PS 3.1.3 (9)). 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
(LEP) wird gegenwärtig fortgeschrieben (2. Stufe der Beteiligung) 
und trifft im Raum des FFH-Gebietes u.a. die folgenden 
Festlegungen: 
-   Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege auf 

Gewässern (G, PS 6.1 (6)), 
-   Vorbehaltsgebiet Tourismus (G, PS 4.6 (2)) sowie 
-   Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung (G, PS 7.2 (1)). 

An das zu beplanende Gebiet grenzen folgende Festlegungen an: 
-   Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege auf 

Der Hinweis wird übernommen 
(S. 16). 

Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung 
wurden als eigenes 
Kapitel (I.1.2.10) im 
Grundlagenteil des MP 
aufgenommen. 
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1 2 3 4 5 

Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung  

Gewässern (G, PS 6.1 (6)) sowie 
-  Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (G, PS 4.5 (3)). 

Auf die Berücksichtigung der dargelegten Festlegungen im LEP-
Entwurf wird bereits jetzt vorsorglich hingewiesen. 

Abschließender Hinweis 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen 
Prüfung durch die zuständige Genehmigungsbehörde nicht vor. Sie 
gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen für das 
Vorhaben nicht wesentlich ändern. 

Bergamt Stralsund 

vom 17.03.2016 

 

 

 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme FFH-
Managementplanung für die FFH-Gebiete DE 2036-301 „Züsower 
Wald“, DE 2133-302 „Jameler Wald, Tressower Seen und Moorsee“ 
sowie DE 2334-307 „Halbinsel Reppin-Schwerin Mueß“ berührt 
unmittelbar keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz 
(BBergG) sowie Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).  

Für den Bereich der o.g. Maßnahme liegen zurzeit keine 
Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von Bergbaube-
rechtigungen oberflächennaher Rohstoffe vor.  

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange 
werden keine Einwände oder ergänzenden Anregungen vorge-
bracht.  

Die Stellungnahme wurde zur 
Kenntnis genommen. 

 

Landesamt für 
Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit 
und Fischrei 
Mecklenburg-
Vorpommern 

vom 23.03.2016 

 Ich bitte um Information und Beteiligung der betroffenen Vertreter 
der Fischerei: 

DE 2334-307: 
Schweriner See: 
- Landesanglerverband M-V 
- Fischereihof Mueß 

Der Hinweis wurde 
berücksichtigt. 

Der LAV und der 
Fischereihof Muess 
wurden durch das StALU 
WM über die 
Veröffentlichung von 
Unterlagen auf der 
Homepage informiert 
und zur Öffentlichen 
Führung eingeladen. 
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1 2 3 4 5 

Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung  

Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes 

vom 12.10.2016 

Kap. I.1.2.4 

 

 

 

 

Kap. II.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg ist, bezogen 
auf das benannte FFH-Gebiet, in dem Bereich der 
Bundeswasserstraße Störwasserstraße (StW), hier von StW-km 0 
(Eldedreieck/Lewitz) bis StW-km 47,8 (Hohen Viecheln) zuständig. 

 

Seitens der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bestehen 
gegen Maßnahmen auf der Grundlage der FFH-Richtlinie keine 
grundsätzlichen Einwände, sofern Nutzung und Unterhaltung der 
Bundeswasserstraße Elbe einschließlich des Betriebes der 
bundeseigenen Anlagen gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
weiterhin gewährleistet sind. 

Bundeswasserstraßen sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswasser-
straßengesetz (WaStrG) die Binnenwasserstraßen des Bundes, die 
dem allgemeinen Verkehr dienen. Die Bundeswasserstraßen 
stehen gemäß Art 87 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit Art 89 GG im Eigentum 
und in der Verwaltungszuständigkeit der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Unterhaltung von 
Bundeswasserstraßen ist dem Bund als Hoheitsaufgabe übertragen 
(§7 Abs. 1 WaStrG), ebenso deren Aus- und Neubau § 12 Abs. 1 
WaStrG). Eine Überplanung der dem allgemeinen Verkehr 
gewidmeten Bundeswasserstraßen einschließlich ihres Zubehörs ist 
grundsätzlich unzulässig, wenn dadurch die Wahrung der 
hoheitlichen Aufgaben der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung beeinträchtigt wird. Soweit Natur- und Landschafts-
schutzgebietsverordnungen Bestimmungen enthalten, die die 
hoheitlichen Aufgaben der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung beeinträchtigen können, verbieten oder Erlaubnissen 
unterwerfen, verstößt dies gegen höherrangiges Bundesrecht. Hier 
möchte ich auf Seite 34 Ihres Entwurfes verweisen, die Festlegung 
einer künftigen Einschränkung (insbesondere Bootsverkehr) ist 
unzulässig. Gemäß § 4 S. 1 Ziff. 4 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) ist bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf Flächen, die ausschließlich oder überwiegend 
Zwecken der Binnenschifffahrt dienen oder in einem verbindlichen 

Der Hinweis wird übernommen 
(S. 14). 

  
 
 
 

Die Hinweise werden teilweise 
berücksichtigt (Kap. II.1.1, S. 
33 (ehemals S. 34) – Plantext 
wurde konkretisiert). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die derzeitige 
bestimmungsgemäße 
Nutzung und Betrieb der 
Bundeswasserstraße 
wird durch die 
aufgeführten 
Maßnahmen nicht 
eingeschränkt, sofern sie 
mit den Erhaltungszielen 
des FFH-Gebietes 
vereinbar sind. Alle 
Maßnahmen, die über 
die bisherige 
Unterhaltung (z. B. 
Böschungssicherung) 
hinausgehen, sind im 
Einzelfall auf 
Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen des 
FFH-Gebietes zu prüfen. 

 

Die Formulierung zur 
Intensivierung des 
Bootsverkehrs wurde 
wahrscheinlich 
missverständlich 
aufgefasst.  

Eine Konkretisierung 
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1 2 3 4 5 

Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungnahme (Originaltext) Ergebnis Begründung  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kap. I.1.2.4 

Plan für diesen Zweck ausgewiesen sind, die bestimmungsgemäße 
Nutzung zu gewährleisten. 

Im Bereich der Bundeswasserstraßen werden Unterhaltungsarbei-
ten wie z. B. Baggerungen und Buhnen- und Deckwerksinstand-
setzungsarbeiten und Verkehrssicherungsaufgaben zum Großteil 
vom Wasser aus ausgeführt. 

Es sind aber in dem Planungsbereich auch Arbeiten an Land bzw. 
vom Land aus erforderlich, wie z.B.: 

- Setzen von Schifffahrtszeichen einschließlich Pflege der Km-
Tafeln an Land 

- Holzungen an Land, die für die freie Sicht sowohl der Schiff-
fahrtzeichen als auch für die der freien Sicht im Lage- und Fest-
punktfeld der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes notwendig sind. 

Zusätzlich sind nach wie vor die Arbeiten Dritter im Auftrag der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und die erforderlichen 
Forschungs- und Vermessungsarbeiten zuzulassen, die zur Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben des Bundes im Rahmen der Ver-
waltung der Bundeswasserstraßen notwendig und erforderlich sind. 

 

Im Abschnitt I.1.2.4 Wasserwirtschaft sollte auf die sich aus der 
wasserwirtschaftlichen Speicherfunktion der Schweriner Seen 
ergebenden Abflussregulierungen und die bestehenden Stauziele 
hingewiesen werden. 

Um eine Beteiligung im weiteren Verfahren wird gebeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird übernommen 
(S. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

wurde im Plantext 
vorgenommen. Eine 
Intensivierung des 
Bootsverkehrs kann sich 
aus der Errichtung 
weiterer baulicher 
Anlagen (z. B. Stege) 
ergeben. Diese sind 
gem. §34 BNatSchG vor 
ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre 
Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines 
Natura 2000-Gebiets zu 
überprüfen sind.  

 

 


